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Euthanasıe be]1 unheıillbarem Le1id?

Am D September 2002 1St das G6 belgische „Euthanasıe-Gesetz“ in Kraft C
e  =} Nach den Niıederlanden, eın Aprıil 2001 verabschiedetes FEuthanasıe-
DeSCLZ‘ Aprıil 2002 1n Kraft Ist;, hat Jetzt auch Belgien die aktıve, di-
rekte arztliche Tötung VO  e Patıenten legalısıert. [)as belgische Euthanasıegesetz
geht dabe1 weıt ber dıie nıederländischen Bestimmungen hınaus un! erlaubt aktıve
Sterbehilte auch be] Patıenten, die ZW ar eıner unheilbaren Krankheıt leiden, aber
nıcht iın absehbarer e1ıt sterben werden. Im tolgenden sollen das GCUuE belgische (3e:
sSeLi7 vorgestellt un damıt verbundene Gefahren VO  - Mißbrauch diskutiert werden.
[ )a die rage ach eıner möglichen Legalısıerung der Sterbehilfe zunehmend auch
1n vielen anderen Ländern ernsthaft diskutiert wırd, soll eın kurzer Überblick die
derzeıtige rechtliche Lage iın den verschiedenen Ländern darstellen. Abschließend
werden die gangıgen Argumente, die VO Seıten der Euthanasiebefürworter un:
-gpCgNCI vorgebracht werden, eıner ethischen Reflexiıon unterzogen.

[ )as belgische Euthanasıegesetz
Am 16 Maı 2002 hat das belgische D SR mi 86 51 Stimmen eın Futhana-
sıegesetz verabschiedet, welches erstmals diıe aktiıve Sterbehilfe erlaubt. Nur 1er
Monate spater 1st N iın Kraft getreten“. Es olt als das liıberalste (zeset7z ZUur Regulie-
rung der aktıven Tötung VO Patıenten auf deren Verlangen und stellt quası eıne
authaltsame Fortentwicklung des nıederländischen Euthanasıegesetzes dar. Im fol-
genden werden dıe Bestimmungen aufgeführt, deren Erfüllung 7A88 Verlangen un:!
Z Durchführung der aktıven Sterbehilte berechtigt?.

Das „Gesetz bezügliıch der FEuthanasıe“ regelt die Gewährung der aktıven Ster-
behiılfe Bezugnahme auf Artikel 78 der belgischen Vertassung. aut Artikel
Zzwel des belgischen Euthanasıegesetzes wiırd „Euthanasıe die durch eınen
Drıitten ausgeübte Handlung verstanden, die absichtlich dem Leben eıner Person
auf deren Verlangen hın eın Ende setzt“”. Nach Artikel el des 7zweıten Kapitels gel-
ten tolgende Voraussetzungen:

Der Arzt, der eıne Sterbehilte praktızıiert, begeht keıinen Gesetzesbruch, WEECI111 sıch versichert
hat, dafß

der Patiıent volhährıg der minderjäahrıg, ber willenstähig 1st un! 1m quent se1nes Verlangens
rechnungsfähig und be]l vollem Bewulflfitsein ISt;
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das Verlangen auf freiwillige, überlegte un! wıederholte Weise tormuliert ist ...q
der Patıent sıch in einem ausweglosen medizinıschen Zustand befindet und eın ständıges und 3Er

trägliches physisches der psychisches Leiden vorliegt, das nıcht (nennenswert) gelindert werden kann
und das AaUsSs eıner schweren und unheılbaren Beeinträchtigung hühees Unfal]l der Krankheit resultiert

Unabhängig VO. den zusätzlichen Bedingungen, die be1 seinem Eıngriff autstellen möchte, mu{fß
der RD vorrangıg und 1ın jedem Falle

(1 den Patıenten ber seinen Gesundheıitszustand und se1ıne Lebenserwartung informieren, sıch miıt
dem Patıenten abstiımmen über dessen Verlangen ach Sterbehilte und mıiıt ıhm die noch 1ın Betracht
kommenden therapeutischen Möglıchkeıiten SOWIl1e dıe Möglıchkeiten, die die palliative Pflege bıetet, un!
deren Konsequenzen erortern. Er mu{ß mi1t dem Patıenten der Überzeugung gelangen, da{fß 6S 1ın SE1-
1er Lage keıine andere vernünftige Lösung x1bt und dafß das Verlangen des Patıenten vollkommen trei-
willıg ISt;

(2) sıch ber die Fortdauer des physischen der psychischen Leıidens des Patıenten und ber seinen
eindeutigen Wıllen Gewißheit verschafiienFuat S. Oduncu  das Verlangen auf freiwillige, überlegte und wiederholte Weise formuliert ist ...;  der Patient sich in einem ausweglosen medizinischen Zustand befindet und ein ständiges und uner-  trägliches physisches oder psychisches Leiden vorliegt, das nicht (nennenswert) gelindert werden kann  und das aus einer schweren und unheilbaren Beeinträchtigung durch Unfall oder Krankheit resultiert ...  $ 2 Unabhängig von den zusätzlichen Bedingungen, die er bei seinem Eingriff aufstellen möchte, muß  der Arzt vorrangig und in jedem Falle:  (1) den Patienten über seinen Gesundheitszustand und seine Lebenserwartung informieren, sich mit  dem Patienten abstimmen über dessen Verlangen nach Sterbehilfe und mit ihm die noch in Betracht  kommenden therapeutischen Möglichkeiten sowie die Möglichkeiten, die die palliative Pflege bietet, und  deren Konsequenzen erörtern, Er muß mit dem Patienten zu der Überzeugung gelangen, daß es in sei-  ner Lage keine andere vernünftige Lösung gibt und daß das Verlangen des Patienten vollkommen frei-  willig ist;  (2) sich über die Fortdauer des physischen oder psychischen Leidens des Patienten und über seinen  eindeutigen Willen Gewißheit verschaffen ...  (3) einen anderen Arzt hinsichtlich der Schwere und Unheilbarkeit des Leidens zu Rate ziehen ... Der  konsultierte Arzt macht sich mit der Krankheitsakte vertraut, untersucht den Patienten und vergewis-  sert sich über die Dauerhaftigkeit, die Unerträglichkeit und die Unbehebbarkeit des physischen oder  psychischen Leidens. Er verfaßt über seine Feststellungen einen Bericht ...  $ 3 Wenn der Arzt der Auffassung ist, daß der Tod offensichtlich nicht kurzfristig eintreten wird, muß  er außerdem:  (1) einen zweiten Arzt, Psychiater oder Spezialisten des betroffenen Fachgebiets zu Rate ziehen ...  Der konsultierte Arzt macht sich mit der Krankheitsakte vertraut, untersucht den Patienten und verge-  wissert sich über die Dauerhaftigkeit, die Unerträglichkeit und die Unbehebbarkeit des physischen oder  psychischen Leidens sowie über das freiwillige, überlegte und wiederholte Vorbringen des Verlangens.  Er verfaßt über seine Feststellungen einen Bericht ...  (2) mindestens einen Monat zwischen dem schriftlich abgefaßten Sterbewunsch und der Sterbehilfe  verstreichen lassen.  (4) Das Verlangen des Patienten muß schriftlich vorliegen. Das Dokument wird vom Patienten selbst  verfaßt. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird sein Verlangen durch eine volljährige Person seiner  Wahl schriftlich fixiert, die keinerlei materielles Interesse am Tode des Patienten hat ...  Kapitel 3:  $ 1 Jeder Volljährige oder willensfähige Minderjährige kann, für den Fall, daß er seinen Willen nicht  mehr äußern kann, in einer schriftlichen Erklärung seinen Willen niederlegen, daß ein Arzt Sterbehilfe  leistet, wenn dieser Arzt feststellt:  daß der Patient von einer schweren und unheilbaren Beeinträchtigung durch Unfall oder Krankheit  betroffen ist;  $  daß er bewußtlos ist und daß diese Lage nach aktuellem wissenschaftlichem Stand irreversibel ist.“  Vergleich zwischen niederländischer und belgischer Gesetzgebung  Das belgische Gesetz regelt - im Gegensatz zum niederländischen — nur die aktive  Sterbehilfe, das heißt die aktive Tötung auf Verlangen, nicht aber den medizinisch  assistierten Suizid. In den Niederlanden wird ethisch und rechtlich keine Unter-  scheidung zwischen aktiver Tötung und assistiertem Suizid getroffen. Im Unter-  schied zu den Niederlanden ist das belgische Gesetz nicht im Strafgesetzbuch loka-  lisiert. Auch im belgischen Gesetz besteht die Möglichkeit, aktive Sterbehilfe im  122(3) einen anderen vr hinsıchtlich der Schwere und Unheıilbarkeit des Leidens ate zıehenFuat S. Oduncu  das Verlangen auf freiwillige, überlegte und wiederholte Weise formuliert ist ...;  der Patient sich in einem ausweglosen medizinischen Zustand befindet und ein ständiges und uner-  trägliches physisches oder psychisches Leiden vorliegt, das nicht (nennenswert) gelindert werden kann  und das aus einer schweren und unheilbaren Beeinträchtigung durch Unfall oder Krankheit resultiert ...  $ 2 Unabhängig von den zusätzlichen Bedingungen, die er bei seinem Eingriff aufstellen möchte, muß  der Arzt vorrangig und in jedem Falle:  (1) den Patienten über seinen Gesundheitszustand und seine Lebenserwartung informieren, sich mit  dem Patienten abstimmen über dessen Verlangen nach Sterbehilfe und mit ihm die noch in Betracht  kommenden therapeutischen Möglichkeiten sowie die Möglichkeiten, die die palliative Pflege bietet, und  deren Konsequenzen erörtern, Er muß mit dem Patienten zu der Überzeugung gelangen, daß es in sei-  ner Lage keine andere vernünftige Lösung gibt und daß das Verlangen des Patienten vollkommen frei-  willig ist;  (2) sich über die Fortdauer des physischen oder psychischen Leidens des Patienten und über seinen  eindeutigen Willen Gewißheit verschaffen ...  (3) einen anderen Arzt hinsichtlich der Schwere und Unheilbarkeit des Leidens zu Rate ziehen ... Der  konsultierte Arzt macht sich mit der Krankheitsakte vertraut, untersucht den Patienten und vergewis-  sert sich über die Dauerhaftigkeit, die Unerträglichkeit und die Unbehebbarkeit des physischen oder  psychischen Leidens. Er verfaßt über seine Feststellungen einen Bericht ...  $ 3 Wenn der Arzt der Auffassung ist, daß der Tod offensichtlich nicht kurzfristig eintreten wird, muß  er außerdem:  (1) einen zweiten Arzt, Psychiater oder Spezialisten des betroffenen Fachgebiets zu Rate ziehen ...  Der konsultierte Arzt macht sich mit der Krankheitsakte vertraut, untersucht den Patienten und verge-  wissert sich über die Dauerhaftigkeit, die Unerträglichkeit und die Unbehebbarkeit des physischen oder  psychischen Leidens sowie über das freiwillige, überlegte und wiederholte Vorbringen des Verlangens.  Er verfaßt über seine Feststellungen einen Bericht ...  (2) mindestens einen Monat zwischen dem schriftlich abgefaßten Sterbewunsch und der Sterbehilfe  verstreichen lassen.  (4) Das Verlangen des Patienten muß schriftlich vorliegen. Das Dokument wird vom Patienten selbst  verfaßt. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird sein Verlangen durch eine volljährige Person seiner  Wahl schriftlich fixiert, die keinerlei materielles Interesse am Tode des Patienten hat ...  Kapitel 3:  $ 1 Jeder Volljährige oder willensfähige Minderjährige kann, für den Fall, daß er seinen Willen nicht  mehr äußern kann, in einer schriftlichen Erklärung seinen Willen niederlegen, daß ein Arzt Sterbehilfe  leistet, wenn dieser Arzt feststellt:  daß der Patient von einer schweren und unheilbaren Beeinträchtigung durch Unfall oder Krankheit  betroffen ist;  $  daß er bewußtlos ist und daß diese Lage nach aktuellem wissenschaftlichem Stand irreversibel ist.“  Vergleich zwischen niederländischer und belgischer Gesetzgebung  Das belgische Gesetz regelt - im Gegensatz zum niederländischen — nur die aktive  Sterbehilfe, das heißt die aktive Tötung auf Verlangen, nicht aber den medizinisch  assistierten Suizid. In den Niederlanden wird ethisch und rechtlich keine Unter-  scheidung zwischen aktiver Tötung und assistiertem Suizid getroffen. Im Unter-  schied zu den Niederlanden ist das belgische Gesetz nicht im Strafgesetzbuch loka-  lisiert. Auch im belgischen Gesetz besteht die Möglichkeit, aktive Sterbehilfe im  122Der
konsultierte EZZU macht sıch mıt der Krankheıitsakte vertraut, untersucht den Patıenten un vergewIS-
serTt sıch ber die Dauerhaftigkeıit, die Unerträglichkeıit und die Unbehebbarkeit des physischen der
psychischen Leidens Er vertaflßt ber seine Feststellungen eiınen BerichtFuat S. Oduncu  das Verlangen auf freiwillige, überlegte und wiederholte Weise formuliert ist ...;  der Patient sich in einem ausweglosen medizinischen Zustand befindet und ein ständiges und uner-  trägliches physisches oder psychisches Leiden vorliegt, das nicht (nennenswert) gelindert werden kann  und das aus einer schweren und unheilbaren Beeinträchtigung durch Unfall oder Krankheit resultiert ...  $ 2 Unabhängig von den zusätzlichen Bedingungen, die er bei seinem Eingriff aufstellen möchte, muß  der Arzt vorrangig und in jedem Falle:  (1) den Patienten über seinen Gesundheitszustand und seine Lebenserwartung informieren, sich mit  dem Patienten abstimmen über dessen Verlangen nach Sterbehilfe und mit ihm die noch in Betracht  kommenden therapeutischen Möglichkeiten sowie die Möglichkeiten, die die palliative Pflege bietet, und  deren Konsequenzen erörtern, Er muß mit dem Patienten zu der Überzeugung gelangen, daß es in sei-  ner Lage keine andere vernünftige Lösung gibt und daß das Verlangen des Patienten vollkommen frei-  willig ist;  (2) sich über die Fortdauer des physischen oder psychischen Leidens des Patienten und über seinen  eindeutigen Willen Gewißheit verschaffen ...  (3) einen anderen Arzt hinsichtlich der Schwere und Unheilbarkeit des Leidens zu Rate ziehen ... Der  konsultierte Arzt macht sich mit der Krankheitsakte vertraut, untersucht den Patienten und vergewis-  sert sich über die Dauerhaftigkeit, die Unerträglichkeit und die Unbehebbarkeit des physischen oder  psychischen Leidens. Er verfaßt über seine Feststellungen einen Bericht ...  $ 3 Wenn der Arzt der Auffassung ist, daß der Tod offensichtlich nicht kurzfristig eintreten wird, muß  er außerdem:  (1) einen zweiten Arzt, Psychiater oder Spezialisten des betroffenen Fachgebiets zu Rate ziehen ...  Der konsultierte Arzt macht sich mit der Krankheitsakte vertraut, untersucht den Patienten und verge-  wissert sich über die Dauerhaftigkeit, die Unerträglichkeit und die Unbehebbarkeit des physischen oder  psychischen Leidens sowie über das freiwillige, überlegte und wiederholte Vorbringen des Verlangens.  Er verfaßt über seine Feststellungen einen Bericht ...  (2) mindestens einen Monat zwischen dem schriftlich abgefaßten Sterbewunsch und der Sterbehilfe  verstreichen lassen.  (4) Das Verlangen des Patienten muß schriftlich vorliegen. Das Dokument wird vom Patienten selbst  verfaßt. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird sein Verlangen durch eine volljährige Person seiner  Wahl schriftlich fixiert, die keinerlei materielles Interesse am Tode des Patienten hat ...  Kapitel 3:  $ 1 Jeder Volljährige oder willensfähige Minderjährige kann, für den Fall, daß er seinen Willen nicht  mehr äußern kann, in einer schriftlichen Erklärung seinen Willen niederlegen, daß ein Arzt Sterbehilfe  leistet, wenn dieser Arzt feststellt:  daß der Patient von einer schweren und unheilbaren Beeinträchtigung durch Unfall oder Krankheit  betroffen ist;  $  daß er bewußtlos ist und daß diese Lage nach aktuellem wissenschaftlichem Stand irreversibel ist.“  Vergleich zwischen niederländischer und belgischer Gesetzgebung  Das belgische Gesetz regelt - im Gegensatz zum niederländischen — nur die aktive  Sterbehilfe, das heißt die aktive Tötung auf Verlangen, nicht aber den medizinisch  assistierten Suizid. In den Niederlanden wird ethisch und rechtlich keine Unter-  scheidung zwischen aktiver Tötung und assistiertem Suizid getroffen. Im Unter-  schied zu den Niederlanden ist das belgische Gesetz nicht im Strafgesetzbuch loka-  lisiert. Auch im belgischen Gesetz besteht die Möglichkeit, aktive Sterbehilfe im  122Wenn der YzZt der Auffassung 1St, da{fi der Tod oftfensichtlich nıcht kurzfristig eintreten wiırd, mu{fß

auiserdem:
eiınen zweıten Arzt, Psychiater der Spezıalısten des betroffenen Fachgebiets ate zıiehenFuat S. Oduncu  das Verlangen auf freiwillige, überlegte und wiederholte Weise formuliert ist ...;  der Patient sich in einem ausweglosen medizinischen Zustand befindet und ein ständiges und uner-  trägliches physisches oder psychisches Leiden vorliegt, das nicht (nennenswert) gelindert werden kann  und das aus einer schweren und unheilbaren Beeinträchtigung durch Unfall oder Krankheit resultiert ...  $ 2 Unabhängig von den zusätzlichen Bedingungen, die er bei seinem Eingriff aufstellen möchte, muß  der Arzt vorrangig und in jedem Falle:  (1) den Patienten über seinen Gesundheitszustand und seine Lebenserwartung informieren, sich mit  dem Patienten abstimmen über dessen Verlangen nach Sterbehilfe und mit ihm die noch in Betracht  kommenden therapeutischen Möglichkeiten sowie die Möglichkeiten, die die palliative Pflege bietet, und  deren Konsequenzen erörtern, Er muß mit dem Patienten zu der Überzeugung gelangen, daß es in sei-  ner Lage keine andere vernünftige Lösung gibt und daß das Verlangen des Patienten vollkommen frei-  willig ist;  (2) sich über die Fortdauer des physischen oder psychischen Leidens des Patienten und über seinen  eindeutigen Willen Gewißheit verschaffen ...  (3) einen anderen Arzt hinsichtlich der Schwere und Unheilbarkeit des Leidens zu Rate ziehen ... Der  konsultierte Arzt macht sich mit der Krankheitsakte vertraut, untersucht den Patienten und vergewis-  sert sich über die Dauerhaftigkeit, die Unerträglichkeit und die Unbehebbarkeit des physischen oder  psychischen Leidens. Er verfaßt über seine Feststellungen einen Bericht ...  $ 3 Wenn der Arzt der Auffassung ist, daß der Tod offensichtlich nicht kurzfristig eintreten wird, muß  er außerdem:  (1) einen zweiten Arzt, Psychiater oder Spezialisten des betroffenen Fachgebiets zu Rate ziehen ...  Der konsultierte Arzt macht sich mit der Krankheitsakte vertraut, untersucht den Patienten und verge-  wissert sich über die Dauerhaftigkeit, die Unerträglichkeit und die Unbehebbarkeit des physischen oder  psychischen Leidens sowie über das freiwillige, überlegte und wiederholte Vorbringen des Verlangens.  Er verfaßt über seine Feststellungen einen Bericht ...  (2) mindestens einen Monat zwischen dem schriftlich abgefaßten Sterbewunsch und der Sterbehilfe  verstreichen lassen.  (4) Das Verlangen des Patienten muß schriftlich vorliegen. Das Dokument wird vom Patienten selbst  verfaßt. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird sein Verlangen durch eine volljährige Person seiner  Wahl schriftlich fixiert, die keinerlei materielles Interesse am Tode des Patienten hat ...  Kapitel 3:  $ 1 Jeder Volljährige oder willensfähige Minderjährige kann, für den Fall, daß er seinen Willen nicht  mehr äußern kann, in einer schriftlichen Erklärung seinen Willen niederlegen, daß ein Arzt Sterbehilfe  leistet, wenn dieser Arzt feststellt:  daß der Patient von einer schweren und unheilbaren Beeinträchtigung durch Unfall oder Krankheit  betroffen ist;  $  daß er bewußtlos ist und daß diese Lage nach aktuellem wissenschaftlichem Stand irreversibel ist.“  Vergleich zwischen niederländischer und belgischer Gesetzgebung  Das belgische Gesetz regelt - im Gegensatz zum niederländischen — nur die aktive  Sterbehilfe, das heißt die aktive Tötung auf Verlangen, nicht aber den medizinisch  assistierten Suizid. In den Niederlanden wird ethisch und rechtlich keine Unter-  scheidung zwischen aktiver Tötung und assistiertem Suizid getroffen. Im Unter-  schied zu den Niederlanden ist das belgische Gesetz nicht im Strafgesetzbuch loka-  lisiert. Auch im belgischen Gesetz besteht die Möglichkeit, aktive Sterbehilfe im  122Der konsultierte A Al macht sıch mi1t der Krankheitsakte ‚yuntersucht den Patiıenten undK

wIissert sıch über dıe Dauerhaftigkeit, die Unerträglichkeıit un die Unbehebbarkeit des physischen der
psychischen Leıdens SOWIE ber das freiwillige, überlegte und wıederholte Vorbringen des Verlangens.
Er vertaflßt über seıne Feststellungen eiınen BerichtFuat S. Oduncu  das Verlangen auf freiwillige, überlegte und wiederholte Weise formuliert ist ...;  der Patient sich in einem ausweglosen medizinischen Zustand befindet und ein ständiges und uner-  trägliches physisches oder psychisches Leiden vorliegt, das nicht (nennenswert) gelindert werden kann  und das aus einer schweren und unheilbaren Beeinträchtigung durch Unfall oder Krankheit resultiert ...  $ 2 Unabhängig von den zusätzlichen Bedingungen, die er bei seinem Eingriff aufstellen möchte, muß  der Arzt vorrangig und in jedem Falle:  (1) den Patienten über seinen Gesundheitszustand und seine Lebenserwartung informieren, sich mit  dem Patienten abstimmen über dessen Verlangen nach Sterbehilfe und mit ihm die noch in Betracht  kommenden therapeutischen Möglichkeiten sowie die Möglichkeiten, die die palliative Pflege bietet, und  deren Konsequenzen erörtern, Er muß mit dem Patienten zu der Überzeugung gelangen, daß es in sei-  ner Lage keine andere vernünftige Lösung gibt und daß das Verlangen des Patienten vollkommen frei-  willig ist;  (2) sich über die Fortdauer des physischen oder psychischen Leidens des Patienten und über seinen  eindeutigen Willen Gewißheit verschaffen ...  (3) einen anderen Arzt hinsichtlich der Schwere und Unheilbarkeit des Leidens zu Rate ziehen ... Der  konsultierte Arzt macht sich mit der Krankheitsakte vertraut, untersucht den Patienten und vergewis-  sert sich über die Dauerhaftigkeit, die Unerträglichkeit und die Unbehebbarkeit des physischen oder  psychischen Leidens. Er verfaßt über seine Feststellungen einen Bericht ...  $ 3 Wenn der Arzt der Auffassung ist, daß der Tod offensichtlich nicht kurzfristig eintreten wird, muß  er außerdem:  (1) einen zweiten Arzt, Psychiater oder Spezialisten des betroffenen Fachgebiets zu Rate ziehen ...  Der konsultierte Arzt macht sich mit der Krankheitsakte vertraut, untersucht den Patienten und verge-  wissert sich über die Dauerhaftigkeit, die Unerträglichkeit und die Unbehebbarkeit des physischen oder  psychischen Leidens sowie über das freiwillige, überlegte und wiederholte Vorbringen des Verlangens.  Er verfaßt über seine Feststellungen einen Bericht ...  (2) mindestens einen Monat zwischen dem schriftlich abgefaßten Sterbewunsch und der Sterbehilfe  verstreichen lassen.  (4) Das Verlangen des Patienten muß schriftlich vorliegen. Das Dokument wird vom Patienten selbst  verfaßt. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird sein Verlangen durch eine volljährige Person seiner  Wahl schriftlich fixiert, die keinerlei materielles Interesse am Tode des Patienten hat ...  Kapitel 3:  $ 1 Jeder Volljährige oder willensfähige Minderjährige kann, für den Fall, daß er seinen Willen nicht  mehr äußern kann, in einer schriftlichen Erklärung seinen Willen niederlegen, daß ein Arzt Sterbehilfe  leistet, wenn dieser Arzt feststellt:  daß der Patient von einer schweren und unheilbaren Beeinträchtigung durch Unfall oder Krankheit  betroffen ist;  $  daß er bewußtlos ist und daß diese Lage nach aktuellem wissenschaftlichem Stand irreversibel ist.“  Vergleich zwischen niederländischer und belgischer Gesetzgebung  Das belgische Gesetz regelt - im Gegensatz zum niederländischen — nur die aktive  Sterbehilfe, das heißt die aktive Tötung auf Verlangen, nicht aber den medizinisch  assistierten Suizid. In den Niederlanden wird ethisch und rechtlich keine Unter-  scheidung zwischen aktiver Tötung und assistiertem Suizid getroffen. Im Unter-  schied zu den Niederlanden ist das belgische Gesetz nicht im Strafgesetzbuch loka-  lisiert. Auch im belgischen Gesetz besteht die Möglichkeit, aktive Sterbehilfe im  122(2) mındestens einen Monat zwiıischen dem schriftlich abgefalßsten Sterbewunsch und der Sterbehilfte
verstreichen lassen.

(4) Das Verlangen des Patıenten mu{ß schritftlich vorliegen. Das Dokument wırd VO Patıenten selbst
vertafßt. Wenn dazu nıcht 1ın der Lage ISt, wiırd se1ın Verlangen durch eiINeEe volhährige Person seıner
Wahl schriftlich fixiert, die keinerle; materielles Interesse Tode des Patıenten hatFuat S. Oduncu  das Verlangen auf freiwillige, überlegte und wiederholte Weise formuliert ist ...;  der Patient sich in einem ausweglosen medizinischen Zustand befindet und ein ständiges und uner-  trägliches physisches oder psychisches Leiden vorliegt, das nicht (nennenswert) gelindert werden kann  und das aus einer schweren und unheilbaren Beeinträchtigung durch Unfall oder Krankheit resultiert ...  $ 2 Unabhängig von den zusätzlichen Bedingungen, die er bei seinem Eingriff aufstellen möchte, muß  der Arzt vorrangig und in jedem Falle:  (1) den Patienten über seinen Gesundheitszustand und seine Lebenserwartung informieren, sich mit  dem Patienten abstimmen über dessen Verlangen nach Sterbehilfe und mit ihm die noch in Betracht  kommenden therapeutischen Möglichkeiten sowie die Möglichkeiten, die die palliative Pflege bietet, und  deren Konsequenzen erörtern, Er muß mit dem Patienten zu der Überzeugung gelangen, daß es in sei-  ner Lage keine andere vernünftige Lösung gibt und daß das Verlangen des Patienten vollkommen frei-  willig ist;  (2) sich über die Fortdauer des physischen oder psychischen Leidens des Patienten und über seinen  eindeutigen Willen Gewißheit verschaffen ...  (3) einen anderen Arzt hinsichtlich der Schwere und Unheilbarkeit des Leidens zu Rate ziehen ... Der  konsultierte Arzt macht sich mit der Krankheitsakte vertraut, untersucht den Patienten und vergewis-  sert sich über die Dauerhaftigkeit, die Unerträglichkeit und die Unbehebbarkeit des physischen oder  psychischen Leidens. Er verfaßt über seine Feststellungen einen Bericht ...  $ 3 Wenn der Arzt der Auffassung ist, daß der Tod offensichtlich nicht kurzfristig eintreten wird, muß  er außerdem:  (1) einen zweiten Arzt, Psychiater oder Spezialisten des betroffenen Fachgebiets zu Rate ziehen ...  Der konsultierte Arzt macht sich mit der Krankheitsakte vertraut, untersucht den Patienten und verge-  wissert sich über die Dauerhaftigkeit, die Unerträglichkeit und die Unbehebbarkeit des physischen oder  psychischen Leidens sowie über das freiwillige, überlegte und wiederholte Vorbringen des Verlangens.  Er verfaßt über seine Feststellungen einen Bericht ...  (2) mindestens einen Monat zwischen dem schriftlich abgefaßten Sterbewunsch und der Sterbehilfe  verstreichen lassen.  (4) Das Verlangen des Patienten muß schriftlich vorliegen. Das Dokument wird vom Patienten selbst  verfaßt. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird sein Verlangen durch eine volljährige Person seiner  Wahl schriftlich fixiert, die keinerlei materielles Interesse am Tode des Patienten hat ...  Kapitel 3:  $ 1 Jeder Volljährige oder willensfähige Minderjährige kann, für den Fall, daß er seinen Willen nicht  mehr äußern kann, in einer schriftlichen Erklärung seinen Willen niederlegen, daß ein Arzt Sterbehilfe  leistet, wenn dieser Arzt feststellt:  daß der Patient von einer schweren und unheilbaren Beeinträchtigung durch Unfall oder Krankheit  betroffen ist;  $  daß er bewußtlos ist und daß diese Lage nach aktuellem wissenschaftlichem Stand irreversibel ist.“  Vergleich zwischen niederländischer und belgischer Gesetzgebung  Das belgische Gesetz regelt - im Gegensatz zum niederländischen — nur die aktive  Sterbehilfe, das heißt die aktive Tötung auf Verlangen, nicht aber den medizinisch  assistierten Suizid. In den Niederlanden wird ethisch und rechtlich keine Unter-  scheidung zwischen aktiver Tötung und assistiertem Suizid getroffen. Im Unter-  schied zu den Niederlanden ist das belgische Gesetz nicht im Strafgesetzbuch loka-  lisiert. Auch im belgischen Gesetz besteht die Möglichkeit, aktive Sterbehilfe im  122Kapıtel

Jeder Volhjährige der willenstähige Minderjährige kann, für den Fall, da seinen Wıllen nıcht
mehr außern kann, 1ın einer schrıittlichen Erklärung seinen Wıillen nıederlegen, da{fß eın TYzt Sterbehiltfe
leistet, WCI111 dieser FT teststellt:

da{fß der Patiıent VO  - eiıner schweren und unheilbaren Beeinträchtigung durch Untall der Krankheıt
betroffen ISt;

da{fß bewufttlos 1St und da{fß diese Lage ach aktuellem wıissenschaftftlichem Stand ırreversıbel ISt

Vergleich zwiıischen nıederländischer un!: belgischer Gesetzgebung
Das belgische (sesetz regelt 1mM Gegensatz Z nıederländischen 11UT die aktıve
Sterbehilfe, das heißt die aktıve Tötung auf Verlangen, nıcht aber den medizinisch
assıstierten Su1zıd. In den Nıederlanden wırd ethisch un: rechtlich keıne Unter-
scheidung zwıischen aktıver Tötung un: assıstiertem Su1z1ıd getroffen. Im Unter-
schied den Nıederlanden 1St das belgische (seset7z7 nıcht 1m Stratgesetzbuch oka-
1islert. uch 1m belgischen (Jeset7z besteht die Möglichkeıit, aktıve Sterbehilfe 1m
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VOTauUsSs mMI1t Hılfe eıner Patientenverfügung verlangen, un!: Z W al für Jjene Fälle, 1n
denen Patıenten nıcht mehr aktuell kommunıkatıons- bzw. willensfähig sınd Die
Unterzeichnung eiıner solchen Patientenverfügung darft nıcht länger als füunf Jahre
zurückliegen. Im Gegensatz YALOE nıederländischen Modell ermöglıcht das belgische
(sesetz darüber hınaus die Eınsetzung VO „Personen des Vertrauens“, die 1m BCHC-
benen Fall dıe aktıve Sterbehilte für den nıcht mehr willenstähigen Patıenten ean-
tragen dürten.

Analog ZU nıederländischen Vorgehen sıeht das belgische (sesetz VOIL, die aktıve
Sterbehiltfe MmMI1t Hılfe eiıner Kontrollkommuissıon posterior1 überwachen. Der
belgische Arzt MU iınnerhalb VO 1er JTagen ach vollzogener aktıver Sterbehilte
den Vortall mıiıttels Formblatt die zentrale Nationale Kontroll- un: FEvaluations-
kommuissıon melden, die jeweıls für jer Jahre einberutfen wırd Diese Kommıissıon

sıch Aaus acht Arzten, jer Juristen un! weıteren vier Mitgliedern,
die mıt der Problematıik aktıver Sterbehiltfe siınd Kommt die Kommuissıon

dem Schlußßß, da{ß der Arzt nıcht entsprechend den Vorschriften gehandelt hat,
annn S1e mıt eıner benötigten Zweidrittelmehrheit den Staatsanwalt einschalten. Im

GegensatzZ muf{fß der AÄArzt 1mM nıederländischen Modell den Futhanasıetall eıner
der ınsgesamt fünt regionalen Ethikkontrollkommissıonen, bestehend AUS jeweıils
eiınem Ärzt; einem Jurısten un: eiınem ethisch versierten Mitglıed, melden.

Vergleich 7zwischen belgischer und nıederländischer Euthanasıeprax1s
Die Tötung auf Verlangen W arlr in Belgien bislang gesetzlıch verboten. Dennoch CI -

tolgten 1n Belgien WwW1e€e eıne belgische Studie AUS dem Jahr 2000 aufdeckte alle
dizinıschen Ma{fi$nahmen mıt lebensverkürzender Intention mıiıt der gleichen Häu-
tıgkeit (19 Prozent) w1e€e 1n den Niederlanden“*. Die Rate für Futhanasıe un!:
Iötungen ohne Verlangen beträgt in Belgien jeweıls 1: Prozent und 35 Prozent 1mM
Vergleich 2,4 un:! O: Prozent iın den Niederlanden. In Belgien werden demnach
weıt mehr Patıenten ohne ıhr ausdrückliches Verlangen getotet als 1in den Nıiıeder-
landen, W as für eiınen sehr starken arztlichen Paternaliısmus spricht.

Ahnlich W1e€e 1n den Niederlanden wurde die aktıve Sterbehilte auch in Belgien
und derzeıt auch in vielen anderen europäischen Staaten sehr kontrovers disku-
tiert. Bereıts VOT Z Jahren wurden dıe ersten Vorschläge für ein Euthanasıegesetz
vorgebracht.

Mıt dem Euthanasıegesetz 111 die belgische Regierung Iransparenz 1n dıe
EuthanasıepraxI1s bringen. Iiese Zielvorstellung wiırd sıch 1aber als utopisch erwel-
SCIl, da schon diıe nıederländische Euthanasıepraxı1s deutlich gezeıgt hat, da{ß
gesetzlıch legıtimıerter Straffreiheit weıt wenıger als die Hälfte der Futhanasıietfälle
gemeldet werden. Darüber hinaus werden Straffreiheıit jährlich 1000 atı-

ohne deren ausdrückliches Verlangen ach Futhanasıe aktıv getotet. In der
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Bilanz erd mıt dem Versuch, aktıve Sterbehilfe legalısıeren, dıe Posıtion des
Arztes gestärkt, wohingegen die des Patıenten deutlich geschwächt wırd>.

Dıie durchgeführten Studien 7ZAGRG nıederländischen Euthanasıepraxı1s haben aufge-
deckt, da{fß diese Praxıs ZMißbrauch geradezu prädestiniert IST. So werden die STLAar-

ken Krıiterien des „treiwilligen Verlangens ach aktıver Sterbehilfe“ SOWIE das Vorlie-
SCH e1nes „unerträglichen und aussichtslosen Leidens“ LLUT allzu häufig miıfßachtet, weıl
betroffene schwerkranke Patıenten in der Regel dem Arzt ausgeliefert sınd Dıie Sıtua-
t10N des Patıenten wırd entweder durch den Arzt als lebensunwert definiert, der dem
Patıenten wiırd der Wunsch ach Futhanasie VO  — seinen Angehörigen nahegelegt.

Euthanasıe Palliativmedizin?

Besonders problematisch un: besorgniserregend 1St die Tatsache, da{ß das belgische
Euthanasıegesetz SCHAUSO W1€e der „Uregon Death wıth Dignity ACt. der 1m Jahr
1997 1mM amerıkanıschen Bundesstaat den arztliıch assıstlierten Su171d legalısıert hat,
die Möglıichkeıit der aktıven Sterbehilfe b7zw. des assıstilerten Sui1zıids als eıne gleich-
berechtigte „T’herapıe-Option“ neben eıne pallıatıyvmedizinısche Behandlung stellt.
Der Wortlaut des (sesetzes verlangt also nıcht, da{f die Möglichkeiten der pallıatıv-
medizinıschen Versorgung ausgeschöpft werden mussen, sondern bietet dem at1l-

re1ı gleichberechtigte UOptionen Al sıch toten lassen, sıch pallıatıymedizı-
nısch behandeln lassen (Zi B durch Verabreichung adäquater Schmerzmaiuttel)
der die Schmerzen

„Vor allem ber 1st AUS äarztliıcher Sıcht entschiedener Wıderspruch vonnoten, WEEI111 das belgische (Ge:s
S17 den Eindruck erwecken möchte, als stellten arztliche Tötungshandlungen 1n Not die e1in-
zıge Hıltfe dar, die dem Patıenten och angeboten werden annn Tatsächlich stehen diesen Formen des
Mißbrauchs un!: der Verachtung der Medizın 1n den Konzepten der arztlıch-pflegerischen Betreuung
ach den Grundsätzen der modernen Palliativmedizin jedoch aussichtsreiche Alternativen gegenüber, 1n
deren Miıttelpunkt die Achtung MI dem Sterbenden steht.“

Länderüberblick Z Thema Sterbehilfe

Im tolgenden soll ein kurzer Länderüberblick J: Thema „Sterbebhilfe“ vegeben
werden. Auf dıe gesetzlichen Regelungen und die Praxıs 1n den Niıederlanden un:
ın Belgien, auf die deutsche Gesetzeslage ZUT aktıven Sterbehilfe und den Uregon
Death wıth Dıignity Act wurde bereıts andernorts ausführlich eingegangen

Rechtslage In OÖsterreich. Im Regierungsprogramm der Öösterreichischen Bun-
desregierung AUS dem Jahr 2000 wurde UT Sterbehilfe festgehalten:

„Jeder Schritt 1n Rıchtung Sterbehilte wiırd entschieden abgelehnt. Vielmehr soll eın Plan für den Aus-
bau des Hospizwesens und der Pallıatıymedizin (Schmerzmedizin) entwickelt werden.“7
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Im Jahr 1998 hatten sıch Teile der Liberalen un! 2001 Teıle der Grünen für aktıve
Sterbehilfe ausgesprochen. Darüber hınaus hatte 1998 eıne Gruppe VO  e Ärzten,
Ethikern un: Jurısten eın Manıftest („Menschenwürdiges Sterlaen“) vorgelegt, das
aktiıve Sterbehilte torderte. Allerdings 1st die österreichische Arztekammer vehe-
ment aktive Sterbehilte. Sterbehilfe 1ST 1mM Öösterreichischen Strafgesetzbuch
W1€ folgt geregelt:

StGB Tötung auf Verlangen: Wer eiınen anderen auf dessen ernstliches und eindringlıches
Verlangen totet, 1St miıt Freiheitsstrate sechs Monaten bıs 7 A tfünt Jahren bestraten.

78 StGB Mitwirkung Selbstmord: Wer einen anderen AD verleıtet, sıch selbst toten, der iıhm
Aazu Hılte leistet, 1Sst mı1t Freiheitsstrate VO  — sechs Monaten bıs üunf Jahren bestrafen.“

Rechtslage ın der Schweiz. In der Eidgenossenschaft besorgt eıne Hılfsorgani-
satıon dem Namen D  ET Todeswilligen und unheılbar Kranken eın arztli-
ches Attest für Gıilft, das diese ann selbst einnehmen un daran sterben. Dagegen
1St aktıve Sterbehiltfe untersagt.

Sbhandınavische Modelle. In Dänemark können todkranke Patıenten selbst
ber das Ende ihrer Behandlung entscheiden. Selit dem Oktober 19972 können
Dänen für den Fall eıner unheıjlbaren Krankheit oder eınes schweren Untalls eın
„mediızınısches Testament“ verfassen, das VO  - Arzten respektiert werden mMuUu F
handelt sıch nıcht die Gewaäahrung aktıver Sterbehiulfe, sondern Behand-
lungsverzicht oder Behandlungsabbruch, also passıve Sterbehilfe

In Schweden 1sSt „Flilfe beim Selbstmord“ Ühnlich W1€ 1n Deutschland eın straf-
bares Vergehen. In Extremftällen dürfen ÄI'ZtC dıe Beatmungsmaschine abschalten.

Rechtslage ın Frankreich UN Grofßbritannien. In Frankreıich 1sSt Sterbehilte
ıllegal. [)as Stratgesetzbuch unterscheıidet zwıschen „aktıver Sterbehilfe“ un!: „feh-
lender Behandlung“, die mıt unterlassener Hılfeleistung für Menschen 1n Getahr
verglichen werden annn

uch 1n Großbritannien 1St Sterbehilte untersagt. In den Jahren 1993 un:! 1994
ermächtigte dıe Justız Mediziner, das Leiden VO  e Patıenten beenden, die künst-
iıch Leben gehalten wurden. In Schottland erhielt eıne Patıentin 1m Junı 1996
Z ersten Mal dıe „Erlaubnıis Z Sterben“

nterschiedliche Regelungen IN S-Bundesstaaten. In den USA verbietet das
Bundesgesetz aktıve Sterbehilfte. Eınzıg der Bundesstaat Uregon ät se1lt 1997 den
medizıinısch assıstierten Su1z1d Z WENN dıe Kranken keine Aussıcht auf Heıilung
haben un:! den assıstıieren Su1z1d ormell beantragen.

Rechtslage In Kolumbien UuUnN China In Lateinamerika 1e1 das olumbıanı-
sche Vertassungsgericht 1m Maı 1997 aktıve Sterbehilte Sterbenskranke mussen
s1e jedoch ausdrücklic beantragen.

Die chinesische Regierung genehmigte Krankenhäusern 1m Jahr 1996, aktıve
Sterbehilte praktızıeren, WenNn eın Patıent eiıner unheılbaren Krankheıt leidet.
Allerdings wurden diese (zesetze ZUT Zulassung der aktıven Sterbehilte VO der
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Offentlichkeit nıcht wirklıich wahrgenommen, da S1€E komplizierte tormelle Verftah-
LE darstellen un die aktive Sterbehilfe in der Praxıs nıcht durchgeführt erd

Ethik der Sterbehilfe

In der ethischen Debatte aktıve Sterbehiltfe haben sıch 1in der Vergangenheit be-
stimmte Argumentationsmuster 1ın der ethischen Begründung der Ablehung der
aktıven Sterbehilftfe entwiıckelqt. Insbesondere haben sıch 7Wel Argumentationstypen
herausgebildet. Es handelt sıch dabe] deontologische Argumente für un:
SOWI1e konsequentialistische Argumente für un Sterbehilte®.

iıne deontologische Ethik (griechisch: Avo eon  CC das Gesollte) beurteilt die
sıttlıche Rıchtigkeit eıner Handlung danach, ob S1C einem anerkannten moralischen
Prinzıp tolgt, ungeachtet der Konsequenzen, die die Handlung verursacht. Zu den
wichtigsten Vertretern der deontologischen FEthik gehören Immanuel Kant? un
John Rawls19. Dagegen beurteilt eıne konsequentialistische oder utilıtarıstische
Ethik die sıttliıche Rıchtigkeıit eıner Handlung danach, welche Konsequenzen S$1e
zielt. Pioniere dieser FEthik sınd Jeremy Bentham! und John Stuart 11112

Be]l eiıner Entscheidung für oder aktıve Sterbehilfe gerat I1Lall 1n ein ethi-
sches Dilemma. Dabei manıftestiert sıch der ethische Konflikt als intraiındıividueller
un: interindividueller Spannungszustand, der durch die asSst eıner Entscheidung
zwıschen Alternativen genährt wırd, dıe jede für sıch posıtıve un negatıve Aspekte
un: Auswirkungen haben können. Hıer annn nıcht auf die interessanten psycholo-
gischen un sozı0ologıschen Aspekte der Konfliklösung eingegangen werden. 1el-
mehr sollen dıe gängıgen Argumente für un: Sterbehilfe aufgelistet werden,
wobel diese 1n deontologische un: konsequentialistische Argumente unterschieden
werden 15 Manchmal Alßt sıch dıese SIrENSE Unterscheidung allerdings nıcht immer
durchhalten.

Fur die besondere AEthik der Sterbehilfe“ 1sSt gerade auf dem Gebiet der Sterbe-
hılfe der Erkenntnisgewinn A4aUS wıssenschaftlichen Studıen un: klinıscher Praxıs
unverzıichtbar. SO lassen sıch etwa viele der aufgeführten deontologischen un kon-
sequentialıstischen Argumente durch die Ergebnisse der beiden oroßen iın den Nıe-
derlanden durchgeführten Euthanasıe-Studien (Remelink-Report 1996 Vall der
Wal/van der Maas bekräftigen der entschärten 1 Deshalb spielen neben den
theoretisch-ethischen Argumenten zunehmend klinısch-pragmatische Argumente
eiıne entscheidende Rolle Diese reflektieren die Realıität eıner Handlungsweise un!
ıhre Folgen un lassen erkennen, ob CN sıch be] der ethischen Argumentatıon
handteste berechtigte Argumente oder eher persönliche Befürchtungen handelt,
dıe be] niherer Betrachtung bald verpuffen.

Anschliefßend soll das vielzıtierte Argument des „Tötungsverbots“ b7zw. der
„Heıilıgkeit des Lebens“ auf seıne Gültigkeit untersucht werden, da CS eiıne Art
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Schlüsselposıition 1n der Debatte zwıischen Euthanasıebefürwortern un -pCgNEIN
eingenommen hat

Deontologische Argumente aktıve Sterbehilfe: Aktive Sterbehilfe VC1-

stößt die „Heıligkeıit des Lebens („Sanctity of Lite“); S1e verhindert Sınner-
tahrung 1m Leiden (ın relig1öser un: anthropologischer Hiınsıcht); S1e verstöfßt G
pCnMn Standesethik, das „Aärztlıche Ethos“: S1e 1st Ausdruck eugenischer
Zielsetzung; Leiden ruft Miıtleid un Fürsorge hervor.

Deontologische Argumente für aAbtıve Sterbehilfe: Das Argument der „Heılig-
eıit des Lebens“ 1St 11UT rel1g10s begründbar un:! daher den heutigen Menschen
nıcht vermittelbar: Lebensqualıität oilt mehr als Lebensquantität; Leiden verlängern
1st STaUSall un sinnlos: Pflicht des Ärztes, Leiden beseitigen; Recht auf eıgenen
'Tod (Wahlfreiheıit, Autonomıe, Selbstbestimmungsrecht).

Konsequentialistische Argumente abtıve Sterbehilfe: Getahr VO

Dammbruch un Mißbrauch („slippery slope“ „schiefe Ebene“); Unterhöhlung
der Freiwilligkeit durch fremde Interessen; aus eıner „Freıiheıt ZU Tod“ wırd die
„Untfreıiheıtz Leben“; Stärkung des AÄArztes, Schwächung des Patıenten; Schädi-
ZUNS des Arzt-Patienten-Verhältnisses:; Vertrauensverlust 1n der Medizın; allge-
meılne Gefährdung der Bedingungen des Zusammenlebens:; Verlust Bereıt-
schaft/Mut, Leid >Verlust Bereıitschaft, Fursorge für kranke un: alte
Mitmenschen übernehmen:;: Anderung VO Wahrnehmung un tolglich VO  — C
sellschaftliıchem Umgang mıiıt Schwächeren; Verhinderung eınes Ausbaus der Pal-
liatıymedizın; Verhinderung des medizinıiıschen Fortschriutts.

Konsequentialistische Argumente für abtıve Sterbehilfe: Erlangung VO T ärı
densfreiheıt; Starkung der Patıentenautonomıie; termınal Kranke verursachen hohe
Kosten (auf Makroebene: Gesundheıitswesen, auf Mikroebene: Krankenhaus).

Als Grundlage für dıe tolgenden klinısch-pragmatischen Argumente sollen 1er
die beiden Futhanasıe-Studien dıenen, dıe 1ın den Niederlanden 1n den Jahren 1990
un 1995 durch Regierungsaulfträge tinanzıert un durchgeführt wurden. Aus den
Ergebnissen lassen sıch eindeutige Aussagen ZHE: ‚Ethık der Sterbehilfe“ machen.
Hıer sınd die klinisch-pragmatischen Argumente Euthanasıe durchschlagend
und tıragen stark 7A8r Bekräftigung der oben genannten ethischen Argumente
Euthanasıe be1 Dagegen zeıgt die klinısche Praxıs eindeutig, da{ß die ben SCHAMTL-
ten ethischen Argumente, die für Futhanasıe plädieren, aum realisıerbar sınd un!
L1UTr sehr schwache Argumente darstellen.

Klinisch-pragmatische Argumente aktıve Sterbehilfe: Studien belegen
eindeutig den Dammbruch un!: den Mißbrauch eiıner legalısıerten EuthanasıepraxI1s
SOWI1e dıe Ohnmacht des Staates, 1er regulatıv einzugreıfen (jährlich werden
1000 Patiıenten ohne deren Verlangen aktıv getötet); tudien belegen eindeutig die
Mißachtung der Krıterien „treiwilliges Verlangen“ un:! „unerträgliches, aussichts-
loses Leiden“; Studien belegen eindeutı1g, da eıne adäquate pallıatıve Versorgung
das Verlangen ach Euthanasıe deutlich reduziert (dies wiırd 1n zahlreichen Hospiz-
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Studien belegt); Palliatiyvmedizıin 1sSt ‚aktıve Lebenshilfe“ bıs zuletzt; altere Men-
schen fühlen sıch durch dıe Futhanasıe-Debatte bedroht; Patıenten geraten durch
dıe Euthanasie-Debatte den ruck VO  e Famılie un Gesellschaft; Äl‘ ”zte CIMD-
tinden den Tötungsakt als Perversion ıhrer Kunst; die Möglichkeit der FEuthanasıe
schwächt den Wıllen VO ÄI' ”zten un!: Famılien, für die Alten un: Kranken mehr
CUnN; Patıenten wollen nıcht den Tod PCI 5 sondern wırksame Schmerzmauttel,
menschliche Zuwendung, Ansprache und möchten ernstgenommen werden: Frage
der Ernsthaftigkeit des Sterbewillens be] plötzlichem Auftreten eiıner Rettungs-
möglichkeit (Sui1zıdanten-Studıie).

Klinisch-pragmatische Argumente für aktıve Sterbehilfe: iıne Verlängerung
VO Leben empfinden manche Patıenten als EINE Verlängerung VO Leıiden (vor al-
lem bel insutffizienter pallıatıver Versorgung); Absetzen VO sinnlosen Ma{fßnahmen
1St erlaubt:; Sterbehilte soll 1L1UT be] termınal Kranken möglıch se1ln.

„Heıligkeıit des Lebens“ un Tötungsverbot
IJIa klinısche Studıen 1n der Euthansıepraxıs keinen Beıtrag Zur Ermittlung der Ur-
sprunge des haufıg vorgebrachten ethischen Arguments des Tötungsverbots lıe-
fern können, soll dieser Stelle eın anderer Begründungsversuch OE  men
werden. Hıer geht CS VOT allem darum, sıch dem Vorwurt der FEuthanasıebefürworter

stellen, dafß das „Tötungsverbot“, das gemeınhın mıt der „Heıiligkeıt des Lebens“
begründet würde, OW1es0O LL1UT relig1Ös rechtfertigen ware. Von den Betürwortern
wırd deshalb dagegen gehalten, da{fiß 1L1UT relig1ös begründete bzw. begründbare Ar-
gumente den heutigen Menschen nıcht mehr vermuıttelt werden könnten.

Das vermeıntlich starke Argument der „Heiligkeıit des Lebens annn als Schlüs-
selargument zwıschen der euthanasıeverneinenden tradıtionellen, prinzıpien-
Orlentierten deontologischen Ethik eınerseıts un!: der euthanasıebejahenden konse-
quentialistischen un utilıtarıstıschen Ethik (Z:B be] Peter Sınger der Helga
Kuhse) anderseıts angesehen werden. Dabe1 sınd aber die Ursprünge des Tötungs-
verbots keineswegs IRNBER relig10s motiıviert und begründet. Hıer verdient das Buch
VO Markus VO Lutterott1 besondere Erwähung, da A diesem Autor gelingt, mM1t
weıt ausholenden evolutions- un soz1obiologischen Überlegungen tierischem
un: menschlichem Grundverhalten dieses vermeıntlich unantastbare Geheimnnıiıs
der „Heıiligkeıit des Lebens“ („Sanctity of Lıte“) lütften !>

An dieser Stelle oilt 6S festzuhalten, da: ZW ar biologisches Verhalten (natürlıche
Tötungshemmung) och keine Sollensansprüche rechttertigt (naturalistischer Fehl-
schlu{fß), aber eıne Nıchtbeachtung des Tötungsverbots 7A0% Beispıel 1n der klını-
schen EuthanasıepraxI1s schwerwıegendem Dammbruch und Mißbrauch führt
Dıie Legalisıerung der aktıven Sterbehilfe iın den Nıederlanden tührte anderem
dazu, da{fß jahrlich 1000 Patıenten hne ıhre Zustimmung aktıv getotet werden.
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Anderseıts oilt auch, da{fß Religion, Ethik und Philosophıie, die normatıven Aus-
berechtigt sınd, die Tatsachen des Se1ns, also die Fakten AaUus der holländischen

Euthanasıepraxıis berücksichtigen mussen, damıt eben dem oben beschriebenen
Fehlverhalten vorgebeugt werden annn

Fazıt: Futhanasıe aßt sıch aus ethischer un!: klinisch-empirischer Sıcht
nıcht rechtfertigen

[)as belgische Euthanasiegesetz stellt ebenso WwW1e€e das nıederländische SOWI1e das (ze-
SCL17 des medizinıisch-assistierten Su17z1ds 1n UOregon eiıne Perversion der medizın1ı-
schen Kunst dar un: untergräbt 1n oroßem Ausmafß den Ausbau eiıner hıltebrin-
genden und tflächendeckenden palliatıvmedizinıschen Versorgung termınal kranker
un: sterbender Mitmenschen.

Aktıves Töten und dıie Beihilfe ZUT!T Selbsttötung nıemals Tıele der Medizın.
S1e dürfen 6S auch nıemals werden. Dıie nationalsozialistische Euthanasıiepraxıis iın
Deutschland sollte uns eıne dauerhafte Lehre se1ln. „Dammbruch“ un Mißbrauch
sınd 1er vorprogrammıert un! W1e€e dıe nıederländische und belgische Euthana-
S1epraXI1s zeıgen vesetzlıch zugestandener Straffreiheit unvermeıdbar:

„Der Freiburger Jurist Albin Eser hat ZEWAFNLT, dafß WE e1ım Tötungstabu auch 11UT ZEWISSE Aus-
nahmen yemacht würden, aktıve Sterbehilte leicht eiınem Alıbı für tieferliegende so7z1ale Versäumnisse
werden könne, und erhebe sıch dıe Frage, welches Argument der aussıchtslos kranke Mensch
die Erwartung se1iner Umwelt hätte, V} seınem Recht, getotet werden doch endlich Gebrauch
chen Damıt könne die Freiheıt 7L 0i ode letztlich umschlagen 1n Untreiheit 7419 Leben Als Damm-
bruch-Effekt 1st uch das Jüngste Vorpreschen der Hiederländischen Mınıiısterıin für Volksgesundheıit, Els
Borst, werten, die die ‚Todespille für Lebensmüde‘ eintühren und legalısıeren 11l Die Pılle 1st für alle
jene gedacht, dıe ‚mıt ihrem Leben tertig S1IN! und keinen 1nnn mehr AaUsSs welchen Gründen auch immer
In ıhrem Leben sehen. Mıt der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe geraten zwangsläufig mehr und
mehr Menschen 1n eınen Rechtfertigungszwang, die psychischer der organischer Leiden un
heilbarer Krankheit och weıterleben der ihre dementen Angehörıgen Leben lassen wollen

Im gleichen Licht schreıibt die jüdısche Lyrikerin Hılde Domuin: „Jeder, der geht,
belehrt uns eın wen1g ber unls selbst. Kostbarster Unterricht den Sterbebetten.“
Dieser Satz, Christa Nıckels, sSe1 eiıne Herausforderung für die Angehörıigen un:
die Pflegenden:

„Denn allzu oft 1Sst das Mitleid miı1t eiınem unheilbar Kranken 1Ur vorgeschoben: Nıcht selbst hält SE1-
L1IC1H Zustand für unzumutbar, sondern seiıne Umgebung tühlt sıch überftordert. Und allzu oft 1St 11UT die
Angst VOT der Sınnleere des einsamen Sterbens In einem Krankenhausbetrieb, der die Forderung
ach einer vorzeıtigen Beendigung des Lebens auslöst. Das zeıgen auch die Ergebnisse einer Umifrage, die
dıe Deutsche Hospiz-Stittung 1m VErLSANSCHEIN Jahr 1ın Auftrag gegeben hat. Vorangegangen Meldun-
SCIL, denen zufolge eine oxrofße Mehrheıt der Deutschen FEuthanasıe befürwortet. Dıie alternatıve Umfrage da-

zeigte, dafß die Menschen 11UT ann für aktıve Sterbehilte sınd, WEeNn sS1e ber andere Möglichkeiten
nıcht informiert sınd. Sobald die Befragten mehr ertahren ber die Möglıchkeiten der Schmerztherapıe und

c 1/ber die Vermeidung VO  e Einsamkeıt, stimmt 1Ur och eıne Mınderheıt VO  - ihnen für Futhanasıe.
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Schließlich mu{ auch bedacht werden, welche Konsequenzen 6S für das Arzt-Pa-
tient-Verhältnis hätte, WE der Arzt potentieller Austührender einer Tötungs-
handlung würde: Wıe wırd sıch eın Patıent tühlen, der eın Leurer Pflegefall O1-
den ist; WE sıch iıhm eın Arzt MmMı1t eıner Spritze nähert? [a Obduktionsergebnisse
keinen 1Inwe1ls auf eıne mögliche Zustimmung des Patıenten un: das Motiv des
Arztes zulassen, ware eın Mißbrauch iın orm eıner „Kumpaneı der Interessierten“,
also Veo Angehörigen und Arzt, nıcht objektivierbar.

Allen diesen Formen des Mißbrauchs un der Verachtung der Medizın werden
die Konzepte der arztlich-pflegerischen RAHME (aramäısch: Barmherzigkeıt,
Liebe, Empathıie, Miıtleid, Fuüursorge, Anteilnahme:; hebräisch: „hessed“; arabisch:
„rahım“) und der modernen Palliatiıvmedizin entgegengestellt. Arztlich-pflegeri-
sche HM schafft eın partnerschaftliches Verhältnis ZPatıenten, be] dem der
Patıent das starke Getühl hat, da seiner körperlichen Hınfalligkeıit und
Gebrechlichkeit ErNSIgCNOMMEN und nıcht alleın velassen wird. Mıt der Dis-
zıplın der Palliation 1St 6S möglıch geworden, durch eıne yanzheitliche, türsorglıche,
mıtmenschliche un: interdiszıplınäre Betreuung un: Sterbebegleitung quälende
Schmerzen und andere 5S>ymptome auf eın erträgliches Ma{iß reduzıeren un
unnötıges Leiden verhindern. Damıt 1St dıe Palliatiıyvmedizin aktıve Lebenshilfe;
eıne aktıve Sterbehilfe 1St nıcht erforderlıch, ethisch nıcht rechtfertigen un!
rechtlich unzulässıg.
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